
ie Bedeutung des Radverkehrs
und infolgedessen auch der Radwege
hat sich in den letzten Jahren mit 
der sich zunehmend verschärfenden
 Klimakrise noch weiter verstärkt.
Nachdem der letzte Beitrag in dieser
Zeitschrift zur Thematik der Ver-
kehrssicherungspflicht auf Radwegen
in das Jahr 2008 zurückreicht, ist die
Zeit reif für einen aktuellen Überblick
über die Entwicklung der einschlä -
gigen Rechtsprechung in den letzten
etwa 15 Jahren.

TYPISCHE HINDERNISSE 
(UNEBENHEITEN, SCHLAG-
LÖCHER, SPURRILLEN)

Typische Hindernisse auf Radwegen
führen in der Regel nicht zu einer
Haftung des Verkehrssicherungs-
pflichtigen. Dies veranschaulicht die
nachfolgende Übersicht der einschlä-
gigen Rechtsprechung.

Nach einer Entscheidung des OLG
Celle ist eine muldenartige Ver -
tiefung mit einem Höhenunterschied
von etwa 3 cm auf einer Fläche von
weniger als 1 m2 am äußersten Rand
eines fast 2 m breiten Radweges
 hinzunehmen und begründet keine
Haftung des Verkehrssicherungs -
pflich  tigen2). Nach einer Entschei-
dung des OLG Köln liegt keine Ver-
letzung der Verkehrssicherungspflicht
vor, wenn ein Aufriss in der Fahr-
bahndecke eines Radweges für einen
aufmerksamen Benutzer problemlos
erkennbar ist, zumal Radfahrer in
 unmittelbarer Nähe von Bäumen mit
wurzelbedingten Unebenheiten rech-
nen müssen3). Auf gleicher Linie liegt
ein Urteil des OLG Saarbrücken, wo-
nach eine Kommune keine Verkehrs-
sicherungspflichten verletzt, wenn
Sie einen Aufbruch im Fahrbahn-
belag nicht schließt, der für einen
Radfahrer bei zu erwartender Eigen-
sorgfalt so rechtzeitig erkennbar ist,
dass ein Unfall ohne weiteres ver-
meidbar ist. Zudem müssen nach
Auffassung des Gerichts bei einem
durch ein „Waldstück“ im untechni-
schen Sinne führenden Radweg Rad-
fahrer – ebenso wie innerhalb eines

echten Waldstücks – mit waldtypi-
schen Gefahren rechnen. Dem Vor-
handensein eines Asphaltbelages lässt
sich nicht entnehmen, dass dieser
Weg gefahrlos und geschützt vor
 Gefahren durch angrenzende Bäume
mit dem Fahrrad befahren werden
kann4). Nach einem Beschluss des
OLG München stellt hingegen ein
Schlagloch mit einer Größe von etwa
75 x 55 cm und einer Tiefe von etwa 
5 cm eine abhilfebedürftige Gefah-
renquelle dar, also eine Verkehrs -
sicherungspflichtverletzung, die zur
Haftung führt, wenn sich dieses auf
einer kurvenreichen Gefällstrecke auf
einer vom Verkehrssicherungspflich-
tigen selbst als Radweg empfohlenen
Straße befindet5). Hier handelt es sich
meiner Einschätzung nach um eine
nicht zu verallgemeinernde Einzel -
fall entscheidung aufgrund besonderer
individueller Sachverhaltsumstände. 

Nicht zu einer Haftung des Verkehrs-
sicherungspflichtigen führen in der
Regel auch Stürze aufgrund wurzel-
bedingter Aufwölbungen an einen
Radweg angrenzender Bäume. So ist
nach einem Urteil des LG Essen in
Bereichen, wo alter Baumbestand in
unmittelbarer Nähe zu Wegen vorhan-
den ist, generell mit Aufwölbungen

aufgrund von Wurzeln zu rechnen
und der Strecke daher erhöhte Auf-
merksamkeit zu widmen6). Ebenso
hat das OLG Celle in einem Hinweis-
beschluss, der zur Rücknahme der
Berufung und Rechtskraft der erstin-
stanzlichen Entscheidung des LG
Verden führte, entschieden, dass zwei
Bodenwellen durch Wurzelauf-
brüche, die für einen Radfahrer gut
erkennbar sind, auf einem geraden,
übersichtlichen Radweg keine Verlet-
zung der Verkehrssicherungspflicht
des Straßenbaulastträgers begründen.
Als unbeachtlich hat das Gericht auch
den Einwand des gestürzten Radfah-
rers gesehen, die Bodenwellen seien
durch den Wechsel von Licht und
Schatten für ihn nicht erkennbar
 gewesen. Hierbei handele es sich um
witterungsbedingte Umstände, auf
die der Radfahrer seine Fahrweise
einzustellen habe und die nicht dem
Verkehrssicherungspflichtigen ange-
lastet werden könnten7). Ebenso hat
das LG Bonn in einem aktuellen
 Urteil die Haftung des Straßenbau -
lastträgers für den Sturz eines Rad-
fahrers aufgrund erkennbarer Bo-
denaufwölbungen auf einem Geh-
und Radweg abgelehnt und die Klage
rechtskräftig abgewiesen8). Das LG
Münster hat die Klage eines auf
 einem Radweg über eine durch
 Wurzelwuchs verursachte Bodenwel-
le gestürzten Radfahrers maßgeblich
mit der Begründung abgewiesen, bei
seitlichem Baumbewuchs sei – ins -
besondere im ländlichen Bereich –
typischerweise mit Wurzelwachstum
und darauf beruhenden Bodenwellen
auf Radwegen zu rechnen. Diese sei-
en vorliegend bei Einhaltung des
Sichtfahrgebotes auch rechtzeitig er-
kennbar gewesen. Im Übrigen sei es
haftungsrechtlich unerheblich, dass
das beklagte Land die Bodenwellen
inzwischen beseitigt habe. Häufig 
sei der Verkehrssicherungspflichtige
nach einem Unfall bemüht, überobli-
gatorische Beseitigungsmaßnahmen
vorzunehmen, sei es aus „Imagegrün-
den“ oder um künftigen, weiteren un-
berechtigten Inanspruchnahmen und
dem hiermit verbundenen Aufwand
entgegenzuwirken9). Zutreffend hat
das LG Essen darauf hingewiesen,
dass auch Radfahrer das Sichtfahr -
gebot einhalten müssen und bei einer
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Bodenwelle, die aufgrund ihrer Brei-
te nicht umfahrbar ist, die Fahrt ver-
langsamen, gegebenenfalls anhalten
und die Bodenwelle zu Fuß überque-
ren müssen. Ist eine Bodenwelle im
Wegebereich nicht ungewöhnlich, so
bedarf es auch keines besonderen
Warnhinweises10). Auch das OLG
Hamm hat in einem Urteil auf das
auch für Radfahrer geltende Sicht-
fahrgebot und deren erforderliche
 Eigensorgfalt hingewiesen, wenn an-
gesichts vorhandener Straßenbäume
mit wurzelbedingten, leicht welligen
Erhebungen des Verbundpflasters auf
einem Radweg zu rechnen sei. Wenn
ein Radfahrer über mehrere Kanal-
deckel fahre, könne er sich aufgrund
des gefahrlosen Passierens nicht da -
rauf verlassen, dass im weiteren
 Verlauf keine Höhenunterschiede
zwischen Kanaldeckeln und dem
 umgebenden Pflaster im Radweg vor-
handen seien11). Nach einer Entschei-
dung des Kammergerichts Berlin
muss der Verkehrssicherungspflichti-
ge auf eine Gefahrenstelle allerdings
zumindest durch das Aufstellen eines
Gefahrzeichens hinweisen, wenn ein
sorgfältiger Radfahrer die Gefährlich-
keit einer Aufwölbung nicht recht -
zeitig erkennen und sich darauf ein-
richten kann. Gleichzeitig war das
Kammergericht der Auffassung, dass
bei einem erheblichen Verstoß gegen
Verkehrssicherungspflichten infolge
des unterlassenen Aufstellens von
Warnschildern wegen Unebenheiten
durch Asphaltaufbrüche auf einem
Radweg ein Mitverschulden des
 gestürzten Radfahrers ausscheide12).
Nach einem Urteil des OLG Sachsen-
Anhalt ist einem angebotenen Sach-
verständigenbeweis nachzugehen,
wenn nicht auszuschließen ist, dass
ein Hindernis in Form einer Aufwöl-
bung auf einem Radweg in der
Annäherung erkennbar ist, aber so
aussieht, als sei es für einen geübten
Radfahrer problemlos zu überfah -
ren13). Zutreffend stellt nach Ansicht
des OLG Koblenz allerdings die Un-
terlassung einer Warnbeschilderung
bei einer erkennbaren/offen sicht -
lichen Gefahrenstelle keine Verlet-
zung der Verkehrssicherungspflicht
dar. Eine solche liege auf einem 
für Radfahrer ausgewiesenen Wirt-
schaftsweg vor, wenn ein umsichtiger
Benutzer, aufgrund des sich ihm dar-
bietenden völlig inhomogenen Zu-
stands (sehr große Steine, große
 Steine, kleine Steine, Sand), sich auf
alle denkbaren Gefahrensituationen
einstellen müsse und im Ergebnis
nicht auf einen bestimmten Zustand
und die Befahrbarkeit des Weges ver-
trauen dürfe14).

ABBRUCHKANTEN, BORD-
STEINKANTEN, BANKETTE,
SEITENSTREIFEN 

Uneinheitlich ist die Rechtsprechung
zur Haftung des Verkehrssicherungs-
pflichtigen für Stürze von Radfahrern
aufgrund von Abbruchkanten, spezi-
ell auch im Übergang von Radwegen
zu Gehwegen oder Fahrbahnen. Hier
dürfte es maßgeblich auf die besonde-
ren Einzelfallumstände ankommen,
wobei, wie immer im Bereich von
Verkehrssicherungspflichten, nicht
übersehen werden darf, dass hier
nicht unerhebliche Bewertungsspiel-
räume entscheidungserheblich sicher
auch eine Rolle spielen.

Das LG Koblenz hatte über den Sturz
einer Radfahrerin auf einem Radweg
zu entscheiden, der mittig verläuft
und rechts und links von der Radfahr-
spur zwei Gehwegbereiche durch eine
Abkantung i.H.v. 4 – 5 cm getrennt
verlaufen. Die Radfahrerin hatte die
Abkantung im Kurven bereich nicht
gesehen, weil diese nicht mehr durch
eine weiße Markierung hervorgeho-
ben war und stürzte hierdurch. Das
LG Koblenz hat die Klage rechtskräf-
tig abgewiesen. Das Gericht befand
die nicht markierte Abkantung als
verkehrssicher und wies sogar darauf
hin, dass eine nach dem Unfall wie-
der aufgebrachte weiße Markierung
die Verkehrsteilnehmer optisch eher
annehmen ließe, es handele sich um
eine ebenmäßige, nur durch Markie-
rung erfolgte Trennung, folglich also
nicht um eine Verbesserung der Ver-
kehrssicherheit15). Das LG Bonn hat
die Klage einer  Pedelec-Fahrerin
rechtskräftig abgewiesen, die, um ei-
nem entgegenkommenden Hund aus-
zuweichen, an einer ca. 6 cm tiefen
Abbruchkante auf einem Radweg
stürzte. Nach Auffassung des Ge-
richts war die Abbruchkante für einen
aufmerksamen, hinreichend sorgfälti-
gen Radfahrer eindeutig erkennbar
und stellte keine abhilfebedürftige,
überraschende Gefahrenquelle dar.
Es handelte sich um einen Radweg
untergeordneter Verkehrsbedeutung
mit Flickstellen, Schlaglöchern und
Verschmutzungen. Hierauf kann und
muss sich jeder Nutzer durch entspre-
chend angepasste Fahrweise einstel-
len. Es handelte sich um einen
Straßenzustand, der „vor sich selbst“
warnt16). Ebenso entschieden hat das
OLG Schleswig-Holstein in einer
 aktuellen Entscheidung beim Sturz
eines Pedelec-Fahrers über eine
 optisch wegen des Kontrastes gut er-
kennbare, aber un gesicherte ca. 6 cm
hohe Bordsteinkante. Diese be-
grenzte einen noch nicht ganz fertig-

gestellten Parkstreifen (Baustelle we-
gen fehlender Deckschicht) von
 einem kombinierten Geh-/Radweg ab.
Nach Einschätzung des Gerichtes
handelte es sich nicht um eine über -
raschende Gefahrenlage. Der Fahrer
hätte erforderlichenfalls seine Ge-
schwindigkeit deutlich reduzieren
oder absteigen und sein Fahrzeug
über den Bordstein schieben müs -
sen17). Das LG Münster hat hingegen
eine zur Haftung führende Verletzung
der Verkehrssicherungspflicht darin
gesehen, dass eine Gemeinde keine
geeigneten Mittel zur Kennzeichnung
eines Höhenunterschiedes zwischen
Rad- und Gehweg auf einer Brücke
getroffen hat. Das Anbringen einer
weißen Linie 5 cm neben einer Kante
zwischen Rad- und Gehweg war nach
Auffassung des Gerichts nicht geeig-
net, die Gefahrenquelle hinreichend
zu kennzeichnen18). Das OLG Hamm
hat eine 5 cm hohe Betonabbruch-
kante auf einem unbeleuchteten Rad-
weg, die mit einem Winkel von 45°
schräg in Fahrtrichtung verläuft, als
abhilfebedürftige Gefahrenquelle an-
gesehen und der Klage des verunfall-
ten Radfahrers unter Berücksich -
tigung eines 50-prozentigen Mit -
verschuldens dem Grunde nach statt-
gegeben19).

Im Hinblick auf einen unbefestigten
Seitenstreifen neben einem 2,5 m
breiten asphaltierten Radweg hat das
OLG Hamm hingegen entschieden,
dass dort kein zum Befahren geeigne-
tes und bestimmtes Bankett vorhan-
den sein muss. Wenn ein solcher Sei-
tenstreifen einen Höhenunterschied
von mehreren Zentimetern zum Rad-
weg aufweise, müsse der Verkehrs -
sicherungspflichtige das Niveau nicht
angleichen und auch nicht vor 
dem Höhenunterschied warnen20). In
einem weiteren Beschluss hat das
OLG Hamm entschieden, dass ein 
6 – 8 cm großer Höhenunterschied
zwischen asphaltierter Fahrbahn
und unbefestigtem Seitenstreifen
auch auf einem als offiziellem Rad-
wanderweg ausgewiesenen Wirt-
schaftsweg keine abhilfebedürftige
Gefahrenquelle darstellt und auch
keine Verpflichtung zur Aufstellung
einer Warnbeschilderung begrün-
det21). Auf gleicher Linie liegt ein
 Urteil des OLG Saarbrücken, wonach
ein an der Seite eines Radweges
anschließendes, erkennbar unbefes -
tigtes Bankett, ohne jede Kultivie-
rung der Vegetation, aus Sicht der
 Verkehrsteilnehmer nicht als Sicher-
heitszone ausgebildet ist. Eine Pflicht
des Verkehrssicherungspflichtigen, an
Radwegen durchgehend für eine
 befestigte Auslaufzone zu sorgen,
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überstiege die Grenze des Zumutba-
ren. Eine Abbruchkante von 15 – 20
cm berge im Regelfall keine größeren
Gefahren, als diejenigen, die mit dem
Überfahren einer Bordsteinkante ver-
bunden sind. Ein solches Fahr-
manöver sei für einen geübten Rad-
fahrer durchaus beherrschbar22). In
einem Hinweisbeschluss des OLG
Hamm, der zur Berufungsrücknahme
und Rechtskraft des klageabweisen-
den erstinstanzlichen Urteils des LG
Bielefeld23) führte, hat das OLG da -
rauf hingewiesen, dass die verkehrs -
sicherungspflichtige Kommune mit
einem Befahren des erkennbar dafür
nicht vorgesehenen und mit Grünbe-
wuchs bedeckten Streifens zwischen
einem Geh- und Radweg und der
Straße durch Fahrräder nicht rechnen
muss und deshalb nicht gehalten ist,
zum Zwecke des gefahrlosen Über-
querens dieses Zwischenstreifens
eine Aufkantung von Bewuchs frei -
zuhalten. Wenn ein Weg nicht breit
genug sein sollte, um ein Hindernis
zu umfahren (hier: Spaziergängerin
mit Hund), wäre es nach Auffassung
des Gerichts dem Kläger zuzumuten
gewesen, von seinem Fahrrad abzu-
steigen und dieses an der Fußgänge-
rin vorbeizuschieben. Selbst bei aus-
nahmsweise bestehender Notwendig-
keit eines Verlassens des Radweges
dürften Kantsteine aber keinesfalls –
wie hier geschehen – in einem spitzen
Winkel überfahren werden, da hier-
durch Stürze bekanntermaßen vor-
programmiert seien24). Auf gleicher
Linie liegt ein Urteil des OLG Düs-
seldorf, dem ein Fahrradunfall, der zu
einer Querschnittslähmung des Ver-
unfallten führte, an einer unkraut -
bewucherten Bordsteinkante im
Übergang von der Fahrbahn zu einem
Rad- und Gehweg zugrunde lag. In
seinem klageabweisenden Berufungs-
urteil hat das OLG in mit Unkraut
überwucherten Randsteinen zwischen
einer Bordsteinkante und dem
Straßenbelag keine abhilfebedürftige
Gefahrenquelle gesehen25).

BELAG/BELAGWECHSEL

Nach Auffassung des LG Bonn stellt
die Aufbringung eines splitt- oder
kiesbettartigen graufarbigen Belages
auf einem Radweg keine abhilfe -
bedürftige Gefahrenquelle dar, wenn
der Belagwechsel für jeden aufmerk-
samen Radfahrer deutlich erkennbar
ist. Mit dieser Begründung hat das
Gericht die Klage eines Radfahrers
abgewiesen26). Auf gleicher Linie
liegt eine Entscheidung des OLG

Hamm, dass eine mit einer Ober-
fläche aus Dolomitsand gestaltete
Umleitungsstrecke im Bereich einer
Kurve mit einem leichten Gefälle kei-
ne abhilfebedürftige Gefahrenquelle
ist, wenn sie von einem durchschnitt-
lich aufmerksamen und befähigten
Radfahrer mit angepasster Geschwin-
digkeit gefahrlos passiert werden
kann. Sofern die Kurve und der Belag
bereits aus größerer Entfernung er-
kennbar sind, muss hierauf auch nicht
mit einem Warnschild hingewiesen
werden27).

ATYPISCHE HINDERNISSE:
SCHLÄUCHE UND KABEL

Ebenfalls von besonderer Bedeutung
für die Haftung des Verkehrssiche-
rungspflichtigen sind die Einzelfall -
umstände bei Stürzen von Radfahrern
auf Radwegen über Schläuche oder
Kabel. Nach einem unveröffentlich-
ten Urteil des OLG Düsseldorf ist ein
gelber Schlauch auf rotem Klinker
eines Radweges grundsätzlich deut-
lich erkennbar. Kommt es gleichwohl
zu einem Unfall, so beruht dieser
nach Auffassung des Gerichts auf
 einem überwiegenden Eigenverschul-
den, das die Haftung ausschließt28).
Nach Auffassung des OLG München
haftet hingegen der Verkehrssiche-
rungspflichtige für einen durch einen
über einen Radweg verlegten Was-
serschlauch verursachten Fahrrad -
unfall. Allerdings berücksichtigt das
Gericht ein anspruchsminderndes
Mitverschulden des Radfahrers von
einem Drittel, da er bei sorgfältiger
Beobachtung der vor ihm liegenden
Wegstrecke rechtzeitig hätte erkennen
können, dass ein Feuerwehrschlauch
schräg über den Weg hängt29). Diese
Entscheidung ist meiner Auffassung
nach verfehlt. Das Gericht hätte auf-
grund des zugrunde liegenden Sach-
verhaltes –  wenn schon nicht ein haf-
tungsausschließendes Eigenverschul-
den –  zumindest ein erheblich höhe-
res Mitverschulden des Radfahrers
anspruchsmindernd berücksichtigen
müssen. Das OLG Hamm hat in dem
Verlegen eines Erdkabels über einen
Radweg eine abhilfebedürftige Ge-
fahrenquelle gesehen, deren fehlende
Absicherung eine schuldhafte Verlet-
zung der Verkehrssicherungspflicht
darstellt. Wenn dieses Erdkabel im
Einzelfall aber weder schwer erkenn-
bar noch überraschend ist wie im zu
entscheidenden Fall, ist anspruchs-
mindernd wegen Verstoßes gegen das
Sichtfahrgebot ein hälftiges Mitver-
schulden des Radfahrers zu berück-

sichtigen30).

ABSPERRPFOSTEN, STRASSEN-
BEGRENZUNGS MASTEN 
UND ABSPANNMASTEN AUF
RADWEGEN

Nach einem unveröffentlichten Urteil
des OLG Köln ist ein aus 16 m Ent-
fernung erkennbarer rot-weißer Ab-
sperrpfosten im Bereich einer Ein-
schwenkung eines Radweges auf den
Bürgersteig nicht verkehrswidrig. Die
Kollision eines Radfahrers mit dem
Pfosten beruht allein auf Eigenver-
schulden31). Selbst in umgelegtem
Zustand hebt sich ein solcher Ab-
sperrpfosten von der Fahrbahn deut-
lich ab, sodass nach einer unveröf-
fentlichten Entscheidung des OLG
Frankfurt/Main die Kollision eines
Radfahrers mit dem Pfosten allein auf
der Nichtbeachtung des Sichtfahr -
gebotes beruht32). Nach einem Urteil
des OLG Hamm muss auch das Auf-
stellen eines Absperrpfostens in der
Mitte eines Radweges, das nicht in
 jeder Hinsicht den Vorgaben der ERA
2010 entspricht, für den Unfall eines
mit dem Sperrpfosten kollidierenden
Radfahrers ursächlich sein und eine
Verletzung der Verkehrssicherungs-
pflicht begründen. Dies ist jedenfalls
dann nicht der Fall, wenn eine zusätz-
liche andere Sicherungsmaßnahme in
Form eines Zusatzschildes „Poller“
getroffen wurde. Ein grobes, haf-
tungsausschließendes Mitverschulden
des Radfahrers liegt jedenfalls dann
vor, wenn der Fahrer so schnell und
unaufmerksam fuhr, dass er keine der
Warnzeichen bzw. Beschilderungen
wahrgenommen hat, sodass ein Un-
fall sich auch bei in jeder Hinsicht
pflichtgemäßem Verhalten des Ver-
kehrssicherungspflichtigen ereignet
hätte33). Im Rahmen eines Prozess -
kos tenhilfeverfahrens hat das OLG
Thüringen Prozesskostenhilfe abge-
lehnt für die Klage eines bei Glatteis
auf einem Radweg gestürzten Rad-
fahrers, der bei dem Sturz mit dem
Kopf auf einen den Radweg von der
Straße abgrenzenden Metallpfosten
prallte und sich hierdurch schwer ver-
letzte. Das OLG sah in dem Straßen-
begrenzungspfosten keine abhilfe -
bedürftige Gefahrenquelle, die von
der Gemeinde zumutbare Sicherungs-
maßnahmen gefordert hätte. Nach
Auffassung des Gerichtes hatte der
Antragsteller sich am Unfalltag auf
die von ihm behauptete Glätte einzu-
stellen und entsprechend vorsichtig
zu fahren. Die Begrenzungspfosten
als solche stellten für sich zunächst
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auch keine besondere Gefahr dar.
 Erkennbar war aber, dass man sich
beim Sturz auf die Pfosten erheblich
verletzen konnte34). Nach einem Hin-
weisbeschluss des Kammergerichts
Berlin, der zur Berufungsrücknahme
und Rechtskraft des klageabweisen-
den erstinstanzlichen Urteils des LG
Berlin führte, kann ein mit einem Ab-
spannmast kollidierender Radfahrer
nicht mit Erfolg geltend machen, zu-
sätzlich zur Regelbreite eines Rad-
weges von 1,6 m müsse nach den
Ausführungsvorschriften zu § 7 des
Straßengesetzes Berlin über Geh- und
Radwege auf beiden Seiten generell
ein Abstand von 25 cm von Einbauten
und sonstigen Hindernissen freizu-
halten sein35).

AUSWEISUNG VON RADWEGEN

Nach einem rechtskräftigen klage -
abweisenden Urteil des LG Bonn er-
geben sich keine erhöhten Verkehrs -
sicherungspflichten aus der Widmung
eines durch den Wald führenden Rad-
weges für den Radverkehr als Teil 
des Siegtalradweges. Auch ein zwi-
schenzeitlich nach dem Unfall des
Klägers durchgeführter Ausbau des
Radweges vermag nach Auffassung
des Gerichtes keine Haftung zu be-
gründen, da es dem Betreiber des
Radweges freistehe, aus verkehrspoli-
tischen Gründen, zur Belebung des
Tourismus oder zur Erhöhung der
 Sicherheit den Siegtalradweg auszu-
bauen. Haftungsrechtlich unerheblich
ist auch die Werbung für den Siegtal-
radweg als familienfreundlich. Aus
solcher Werbung ergeben sich keine
weitergehenden Verkehrssicherungs-
pflichten36). Die Entscheidung ver-
dient meiner Meinung nach uneinge-
schränkte Zustimmung.

STRASSENBELEUCHTUNGS-
PFLICHT

Zur Straßenbeleuchtungspflicht auf
Radwegen hat das LG Mainz ent-
schieden, dass ein Radfahrer bei Dun-
kelheit gehalten ist, seine Fahrweise
den Lichtverhältnissen anzupassen
und seine Geschwindigkeit darauf
einzustellen. Zudem hat er den Rad-
weg in dem Bereich zu benutzen, in
dem mit Unebenheiten im Regelfall
nicht zu rechnen ist, nämlich einiger-
maßen mittig und nicht unmittelbar
neben dem Bordstein, wenn sich dort
Beschädigungen befinden37). Auf

gleicher Linie liegt ein Urteil des LG
Kiel, wonach eine Haftung für Schä-
den eines Radfahrers, der bei Dunkel-
heit mit einer Geschwindigkeit von
20 km/h in den Unfallbereich hinein-
fährt, jedenfalls wegen eines über-
wiegenden Mitverschuldens gemäß 
§ 254 BGB ausgeschlossen ist. Zu
Recht hat das Gericht darauf hinge-
wiesen, dass das Sichtfahrgebot für
Radfahrer nicht allein im Interesse
anderer Verkehrsteilnehmer gilt, son-
dern auch in deren eigenem Interesse.
Keine Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflicht hat das Gericht darin ge-
sehen, dass die Feuerwehr sturm -
bedingt vorübergehend Bruchholz auf
einem Radweg gelagert hat, ohne es
abzusperren oder besonders zu kenn-
zeichnen38). Nach einem Urteil des
OLG Oldenburg ist die wechselsei -
tige Verschwenkung eines Radweges
und eines Straßengrabens im Bereich
einer Feldzufahrt bei Dunkelheit für
einen Radfahrer, der mit normaler
Geschwindigkeit und eingeschalteter
Fahrradbeleuchtung am rechten Fahr-
bahnrand fährt, keine abhilfebedürf -
tige Gefahrenquelle, die einen Warn-
hinweis – etwa in Form einer Bake –
erfordern würde. Das OLG hat in die-
sem Zusammenhang auf das auch für
Radfahrer geltende Sichtfahrgebot
hingewiesen und die Berufung des
nach eigenen Angaben mit 20 km/h
gefahrenen Rennradfahrers gegen das
klageabweisende Urteil des LG Osna -
brück als unbegründet zurückgewie-
sen39).

STRASSENREINIGUNGS-
PFLICHT

Nach einem unveröffentlichten Urteil
des LG Dortmund scheidet eine Haf-
tung des Verkehrssicherungspflich -
tigen für den Sturz eines Radfahrers
aus , wenn neben dem Grünbewuchs,
der die Fläche des Radweges einengt,
auch die im Herbst zu erwartenden
Pflanzenteile, wie Zweige, Blätter
und Früchte ohne weiteres erkennbar
sind. Reicht die Breite eines Fahr -
weges objektiv oder nach dem sub-
jektiv empfundenen Gefahrenpoten-
zial nicht aus, muss der Verkehrsteil-
nehmer seine Fahrweise entsprechend
darauf einrichten und notfalls anhal-
ten40). Nach einem Hinweisbeschluss
des OLG Bremen, der zur Berufungs-
rücknahme und Rechtskraft des
 klageabweisenden erstinstanzlichen
Urteils des LG Bremen geführt hat,
schuldet eine Gemeinde im Rahmen
ihrer Verkehrssicherungspflicht nicht
ein generelles ständiges Reinhalten

sämtlicher Straßen- und Wegeflächen
von jeglichem Laubfall. Für die Er-
füllung der Straßenreinigungspflicht
einer Gemeinde im Hinblick auf die
Laubbeseitigung auf Straßen- und
Wegeflächen reicht im städtisch be-
bauten Bereich im allgemeinen jeden-
falls ein Reinigungsintervall von ein-
mal wöchentlich aus. Wer als Ver-
kehrsteilnehmer ohne nähere Prüfung
eine laubbedeckte Fläche befährt,
statt sie zu meiden oder besondere
Vorsicht walten zu lassen, beachtet
nicht die gebotene Eigensorgfalt.
Dann schließt sein Mitverschulden
die Haftung des Verkehrssicherungs-
pflichtigen aus, wenn der Verkehrs-
teilnehmer die Laubfläche befährt,
ohne sich über mögliche Gefahren zu
vergewissern41). Nach einem Hin-
weisbeschluss des OLG Hamm, der
zur Berufungsrücknahme und Rechts  -
kraft des erstinstanzlichen klageab-
weisenden Urteils des LG Siegen42)

geführt hat, stellt die Nichtbesei -
tigung von Nadeln auf einen kombi-
nierten Rad- und Fußweg, der mitten
durch den Wald führt, keine Verlet-
zung der Verkehrssicherungspflicht
dar. Eine allgemeine Pflicht für 
den Sicherungspflichtigen, sämtliche
Straßen und Wege frei von jeglicher
Verschmutzung einschließlich von
Laub zu halten, besteht nach Auffas-
sung des Gerichtes nicht. Dies sei
nicht zumutbar. Nur außergewöhn -
liche und für die Verkehrsteilnehmer
nicht vorhersehbare Verschmutzun-
gen, die eine Schleuder- oder Rutsch-
gefahr mit sich bringen, müssten vom
Verkehrssicherungspflichtigen besei-
tigt werden. Während innerhalb einer
Stadt in von Fußgängern und Rad -
fahrern genutzten Bereichen eine
 regelmäßige Beseitigung von Laub
geboten sein könne, sei in ländlichen
Bereichen eine mäßige Verschmut-
zung, mit der jeder Verkehrsteilneh-
mer rechnen müsse, im Allgemeinen
nicht zu beanstanden. Dies gelte vor-
liegend für einen Weg untergeordne-
ter Verkehrsbedeutung, der im länd -
lichen Bereich mitten durch den Wald
führt. Ein Radfahrer, der sich beim
Befahren des Weges nicht sicher füh-
le, müsse notfalls vom Rad absteigen
und dieses über mit Laub oder Na-
deln bedeckte Flächen schieben43).
Die begrüßenswerte Entscheidung
des OLG Hamm rückt dankenswerter
Weise Erwägungen zur Zumutbarkeit
beim Umfang der kommunalen
Straßenreinigungspflicht ebenso in
den Vordergrund wie die Eigenver-
antwortung der Verkehrsteilnehmer
bei Gefahren, die vor sich selbst
 warnen und vor denen jeder aufmerk-
same Radfahrer sich ohne weiteres
selbst schützen kann. In einem weite-
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ren Hinweisbeschluss des OLG
Hamm, der zur Berufungsrücknahme
und Rechtskraft des Klage zuspre-
chenden Urteils des LG Dortmund44)

geführt hat, geht es um die Notwen-
digkeit einer Warnbeschilderung bei
übermäßiger Glätte, verursacht
durch das Blattlaussekret von Linden,
auf einem auch für das Radfahren
freigegebenen Gehweg der beklagten
Kommune. Die Klägerin stürzte dort
mit ihrem E-Bike auf regennassem
Belag und verletzte sich hierdurch.
Unfallursächlich war das von angren-
zenden Linden abgegebene Sekret
von Blattläusen in Verbindung mit
Regen, welches – jedenfalls nach
 einer längeren Trockenperiode – zu
einer zeitweiligen Glätte führt. Hier-
durch hatte es in der Vergangenheit
bereits verschiedene Unfälle gegeben.
Das OLG Hamm bestätigt die Ein-
schätzung des Landgerichts, dass eine
abhilfebedürftige Gefahrenquelle
vorliegt, wenn eine Pflasterung bei
Regenfällen nach einer längeren
Trockenperiode derart rutschig wird,
dass Radfahrer, die mit dieser Gefahr
nicht rechnen, stürzen können. Jeden-
falls wenn dieser Umstand dem Ver-
kehrssicherungspflichtigen bereits
vor dem Unfall bekannt ist, muss
 dieser Abhilfe schaffen. Zumindest
eine gut sichtbare Warnbeschilderung
vor der bestehenden Glättegefahr bei
Nässe ist nach Auffassung des Ge-
richtes erforderlich. Die Untätigkeit
der Beklagten in Kenntnis der beste-
henden Gefahrenlage stelle hingegen
eine fahrlässige Verletzung der Ver-
kehrssicherungspflicht dar. Der Klä-
gerin sei auch keinerlei Mitverschul-
den anzulasten, weil ein durchschnitt-
licher nicht ortskundiger Verkehrs-
teilnehmer nicht erkennen könne,
dass einsetzender Regen nach voran-
gehenden Trockenperioden unter Lin-
den zu übermäßiger Glätte führen
könne45).

RÄUM- UND STREUPFLICHT46)

Nach einem Urteil des LG München
II sind zwar innerhalb der geschlosse-
nen Ortslage allein gleichzeitig ver-
kehrswichtige und gefährliche Stellen
zugunsten des Fahrverkehrs zu räu-
men und zu streuen. Wenn es sich
aber bei einer Radunterführung um
eine solche Stelle handelt, ist die
Streupflicht verletzt, wenn diese bei
Glätte nicht ausreichend mit ab-
stumpfenden Mitteln bestreut worden
ist. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass das Radfahreraufkommen bei
Schlechtwetter deutlich geringer ist

und die Radfahrer die Fahrbahn nut-
zen dürfen, sofern zwar nicht der
Radweg, aber die daneben oder in der
Nähe verlaufende Fahrbahn geräumt
oder gestreut ist. Seitens der Geschä-
digten hat das Gericht ein Mitver-
schulden von 25 % an der Entstehung
des Unfalls angenommen, weil diese
die Gefährlichkeit der Fahrradnut-
zung an der Unfallstelle erkannt und
dennoch nicht davon Abstand genom-
men hat47). Bei einem für den Rad-
fahrverkehr freigegebenen Gehweg
darf ein Radfahrer nach einem Urteil
des LG Düsseldorf darauf vertrauen,
dass dort bei Vorliegen der Voraus -
setzungen auch zugunsten des Rad-
fahrverkehrs gestreut wird. Mit dieser
Begründung hat das Gericht der
 Klage eines bei allgemeiner Glätte
auf einem nicht gestreuten Gehweg
gestürzten Radfahrers dem Grunde
nach in vollem Umfang statt ge -
geben48).

STREUGUTBESEITIGUNG

Nach einem Beschluss des OLG Kiel
kann vom Streupflichtigen nicht ver-
langt werden, von ihm pflichtgemäß
ausgebrachtes Streugut (hier Splitt-
Salz-Gemisch) gleich nach jeder Ver-
wendung wieder von der Straße zu
beseitigen. An der Westküste Schles-
wig-Holsteins kann es noch Ende
März zu Frösten kommen, sodass
Streurückstände nicht schon deshalb
zu beseitigen sind, weil hiermit zu
dieser Jahreszeit nicht mehr gerech-
net werden muss. Mit dieser Begrün-
dung ist die Klage einer Radfahrerin
rechtskräftig abgewiesen worden, die
am 24.03.2015 mit ihrem Fahrrad auf
einem kombinierten Geh- und Rad-
weg gestürzt war und sich hierdurch
verletzt hatte49). Ebenso hat das LG
Dessau-Roßlau in einem Berufungs-
urteil entschieden, dass in der Region
Mitteldeutschland Nacht- und mor-
gendlicher Bodenfrost bis Ende März
eines jeden Jahres auftreten können.
Unter diesen Voraussetzungen ist die
Verkehrssicherungspflicht durch die
Nichtentfernung von winterlichen
Streugut auf einem Radweg auch
dann nicht verletzt, wenn tagsüber be-
reits Temperaturen von 10° plus und
mehr erreicht werden. Die großzügig
zu bemessende Karenzzeit für die
 Beseitigung des Streugutes beträgt
nach Auffassung des Gerichtes min-
destens zwei Wochen ab dem Ende
des Gefährdungszeitraumes50).

FAZIT 

Haftungsrechtliche Mindeststandards
gegenüber dem Radverkehr auf Rad-
wegen sind im Allgemeinen mit über-
schaubarem Aufwand zu gewähr -
leisten. Deren Einhaltung sollte nie-
manden von der Ausweisung und dem
Betrieb von Radwegen abhalten. Der
Erfolg eines Radweges erfordert hin-
gegen deutlich mehr, nämlich eine
nutzerorientierte, den Radverkehr
fördernde Unterhaltung weit über das
rechtlich zwingend gebotene Maß
hinaus. Allein dies ermöglicht die
notwendige Akzeptanz durch die Ver-
kehrsteilnehmer. 
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ZUM TITELBILD

DIERK OSTERLOH

Dierk Osterloh, der 1964 in Olden-
burg/Niedersachsen geboren wurde,
studierte zunächst Jura. Mit 27 Jahren
hat er eine neue Richtung in seinem
Leben eingeschlagen und den Weg
zur Kunst gefunden.

In Freiburg im Breisgau entstanden
die ersten Ölbilder und die Leiden-
schaft für künstlerisches Arbeiten ent-
fachte ein Feuer in ihm, das bis heute
anhält.
Mit Esprit hat er seinen Wohnsitz
1994 gewechselt und ist nach Köln
gezogen, in sein erstes eigenes
 Atelier.

Im Jahre 1996 hat er sein Atelier in
das bekannte „Kunstzentrum Wachs-
fabrik“ im Kölner Süden verlegt. Hier
hat er hervorragende Voraussetzungen
für seine künstlerische Entwicklung
gefunden, so dass er dort bis 2020 ge-
lebt und gearbeitet hat.

In dieser Schaffensphase sind neben
den großformatigen Ölbilden auch
Skulpturen und Objekte entstanden.
Fotografische Arbeiten haben diese
Disziplinen stets begleitet.

Inhaltlich wie auch formal ist der
Künstler stets mit Leidenschaft seinen
eigenen Weg gegangen.
Der Nimbus eines Meisterschülers
von einem berühmten Künstler passt
nicht in sein Weltbild.

Der anfangs noch genutzte Pinsel ist
dem Spachtel gewichen. Der Malstil
ist auf die Umsetzung der zentralen
Elemente Kraft und Dynamik ausge-
richtet. Diese beiden Themenkom -
plexe stehen für unsere Zeit, in der wir
leben. Pastos wird die Ölfarbe auf -
getragen und dann mit Schmissen ver-
sehen. Es entstehen neue Welten, die
den Betrachter faszinieren, wenn er
sich auf diese Art des Sehens einlässt.

Parallel zu seiner künstlerischen
 Arbeit hat er eine Ausbildung zum
Mediengestalter in Köln sowie ein
Studium an der Technischen Kunst-
schule Hamburg absolviert. In Köln
hat sich Dierk Osterloh durch den
Entwurf eines Stadtwappens speziell
für den Stadtrat ein überregionales
Renommée erworben:
Dieser Entwurf ist sowohl im Sit-
zungssaal des Stadtrates sowie an der
Fassade des Historischen Rathauses
realisiert worden.

Seit 2020 lebt und arbeitet Dierk
Osterloh im Westerwald bei Bonn in
der „Villa ARTE“.
Neben einem Showroom gibt es im
Außengelände einen Skulpturengar-
ten.
Nationale und internationale Aus -
stellungen begleiten sein Werk.

Über das Bild:

Lost Liberty

Das Ölbild hat eine Größe von H: 200
x B: 160 cm.

Die Farbe ist mit dem Spachtel dyna-
misch aufgetragen, um Expressivität
zu erzeugen. Auf den ersten Blick
sieht man nur den großen Schmetter-
ling vor grünem Hintergrund.

Bei genauerem Betrachten entdeckt
man die Fußfessel, die dem Insekt
 angelegt wurde. Der Schmetterling
als Symbol quirliger Freiheit ist zum
Gefangenen geworden. Wir wissen
nicht, was passiert ist, aber das Bild
erweckt Mitleid und so vergegenwär-
tigen wir uns, was für ein wichtiges
Thema Freiheit ist, Freiheit, die uns so
selbstverständlich erscheint.

Nach „Säulen der Erde“ (BADK-
Information IV/2021) ist dies das
zweite Werk des Künstlers, welches
wir in unserer Verbandszeitschrift
präsentieren dürfen.


